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STÄDTEBAU:               GRÜNORDNUNG UND UMWELTBERICHT:
Dipl.Ing. Rudolf Reiser, Architekt                                                       Carpinus    
Regierungsbaumeister                                                                       Dipl.Ing. Dagmar Digmayer, Landschaftsarchitektin      
Aignerstraße  29      81541 München                                                 Krokusstraße 32      80689 München
Tel. 089/695590 • Fax. 089/ 6921541                                                Tel. 089/ 12096003  •  Fax.  089/ 51877446
E-Mail: staedtebau.reiser@t-online.de                                               E-Mail: digmayer@carpinus.de

                                                                                           SATZUNG.

A.    Festsetzungen durch Planzeichen und Text (Nummerierung analog Ausgangsbebauungsplan!)

1.            Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Bebauungsplanänderung

2.                                          Sondergebiet Museum (§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit zugeordneter Verwaltung

3.            Abgrenzung einfacher Planteil (§ 30 Abs. 3 BauGB): "Museum", und qualifizierter Planteil (§ 30 Abs.1 BauGB) 
                                             "Freianlagen" mit Schiff "MS Phantasie": Nutzung als Malschule und "Follies": 
                                             Kunstwerke-Aufstellung: Gem. mit § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 5 BauNVO werden auf den nicht 
                                             überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO i.V. mit Ziff. A.13 zugelassen.

4.            Baugrenze

                                             Umgrenzung der Flächen für Garagen und Nebenanlagen (Unterbauungen), unterirdisch; die entstehenden 
                                             Dachflächen über Garagen sind gem. Ziff. A.10 zu begrünen!

6.                                          festgelegte max. Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (= OK FFBEG), hier 593,70 m üNN; 
                                             Abweichungen von ± 0,25 m sind zulässig.

8.                                          Verkehrsfläche Privat versiegelt: Wegeflächen, Terrassenflächen / Randflächen ggf. mit Rasenwaben befestigt;  

9.                                          Verkehrsfläche Privat unversiegelt bzw. teilversiegelt: Wegeflächen nur mit Kiesbelag wasserdurchlässig zulässig,
                                             Fahrflächen wasserdurchlässig mit Rasengittersteinen o.ä. 

10.                                        Grünflächen pivat mit Zweckbestimmung "Parkanlage"; 
                                             Die Decken von auskragenden Gebäudeteilen unter Grünflächen sind mindestens 30 cm unter das Gelände-
                                             niveau abzusenken, ebenso hoch mit fachgerechtem Bodenaufbau zu überdecken und im Erscheinungsbild 
                                             nicht abweichend von den umgebenden Grünflächen anzulegen und zu erhalten. 

11.                                         zu pflanzende heimische Laubbäume als Ersatz für eingetragene zu entfernende Bäume (authochthon; 
                                              H 3xv aewSt STU 18-20 cm) 

                                             Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
                                             Landschaft: Für die vorgesehenen Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind unter Anwendung des 
                                             Leitfadens zur Eingriffsregelung des Bayerischen Umweltministeriums 2.060 m2 Ausgleichsfläche notwendig, 
                                             der Ausgleich erfolgt innerhalb des Geltungsbereiches auf einer Teilfläche der Flur Nr. 242, mit 2.060 m2 durch
                                             die im zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplan festgelegten Pflegemaßnahmen.

12.                                        Maße in Metern, hier 21 m  
      
14.   Einfriedungen sind nur zulässig bis zu 1,5 m Höhe an der Südgrenze Fl.Nr. 239, entlang der Staatsstraße Fl.Nrn. 239/3 und an der Nord-
        seite der Fl.Nr. 242, nicht jedoch entlang des Seeufers, vorhandene gemauerte Pfosten sind davon ausgenommen.   
        Zulässige Einfriedungen müssen  sockelfrei sein und eine Bodenfreiheit von 10 cm aufweisen.

15.   Das vorhandene Gelände ist beizubehalten. eine für die Feuerwehrandienung notwendige Stützmauer im Bereich der Abfahrt Nordost ist 
        zulässig, auf das minimal mögliche Sichtmaß zu begrenzen, maximale Sichthöhe jedoch 1,50 m, und mit heimischen Kletterpflanzen 
        dicht zu begrünen.

16.   Unverschmutztes Regenwasser ist an Ort und Stelle zu versickern!

Verfahrensvermerke

1.    Der Gemeinderat Bernried hat in der Sitzung vom 16.02.2023 die Änderung des Bebauungsplans "Buchheim 
       Museum der Phantasie" beschlossen. 

2.    Der Entwurf der  Bebauungsplanänderung  in der Fassung vom  22.06.2023  wurde mit Begründung gem. § 3 
       Abs. 1 BauGB  in der Zeit vom  03.07.2023  bis  03.08.2023  öffentlich ausgelegt.
       Die Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom  26.06.2023 mit Frist bis zum
       03.08.2023  durchgeführt. 

3.    Der Entwurf der  Bebauungsplanänderung  in der Fassung vom  14.09.2023  wurde mit Begründung gem. § 3 
       Abs. 2 BauGB  in der Zeit vom 23.09.2023  bis einschließlich 23.10.2023  öffentlich ausgelegt.
       Die Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom  21.09.2023 mit Frist bis zum
       23.10.2023  durchgeführt. 

4.    Die Gemeinde hat laut Beschluss des Gemeinderats vom 09.11.2023   die Bebauungsplanänderung  gem. § 10 
       Abs. 1 BauGB in der Fassung vom  14.09.2023, redaktionell ergänzt am 08.11.2023  als Satzung beschlossen. 

5.    Ausfertigung der Satzung:

       ..................................................... den  .....................................
                       Gemeinde
    

        .............................................                 ....................................................................
                         (Siegel)                                        Dr. Malterer, Erster  Bürgermeister

6.    Die Bebauungsplanänderung wurde am  ..........2023   gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

       Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, 
       sowie Abs. 4 und § 215 Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen.
       Die Bebauungsplanänderung einschließlich Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
       Gemeinde Bernried zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und über dessen Inhalt Auskunft erteilt. 

        ..........................................  den  ..................................................
                  Gemeinde
   

       ..........................................            .............................................................
               (Siegel)                                 Dr. Malterer, Erster  Bürgermeister

Gemeinde Bernried am Starnberger See  -  Bebauungsplan 
"Buchheim Museum der Phantasie" -  1. Änderung     M. 1 : 1000

C.   Hinweise 
1.           Gebäude bestehend, hier Buchheim Museum der Phantasie
3.                                          bestehende Grundstücksgrenze
4.          Fl.Nr., z.B. 239
5.                                          erhaltenswerte Gehölze aus Bestandsaufnahme; vorhandene Gehölze (aus Luftbild übernommen!)
                                             entfallende Gehölze: Sofern Bestandsbäume entfernt werden müssen, sind diese in gleicher Zahl als autoch-
                                             thoner Baum, WKL1, im nahen Umfeld zu ersetzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust gleichwertig nachzu-
                                             pflanzen, Mindestpflanzgröße H, 3xv, aewSt, STU 18-20cm.   
                                             Für die nach den Festsetzungen und den Eintragungen in der Planzeichnung zu pflanzenden Bäume  wird die 
                                             Verwendung vorwiegend folgender Arten empfohlen: Quercus robur (Stiel-Eiche), Tilia cordata (Winter-Linde), 
                                             Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Pinus sylvestris (Wald-Kiefer), Ulmus glabra (Berg-Ulme)
                                             Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), Betula pendula (Hänge-Birke), Betula pubescens (Moor-Birke).

B.    Nachrichtliche Übernahmen (Nummerierung analog Ausgangsbebauungsplan!)

1.         Grenze Landschaftsschutzgebiet "Ufergebiet am Starnberger See"

2.                                        FFH-Flächen, hier Starnberger See

3.                                        Amtlich kartierte Biotopflächen gem. LfU /; Quelle: FINWEB

4.                                        Bauverbotszone lt. Fernstraßengesetz, hier 20 m ab Fahrbahnrand; siehe bes. § 9 FernStrG!

5.                                        Baudenkmal lt. Denkmalliste

6.                                       Umgriff Geltungsbereich Bebauungsplan "Buchheim Museum der Phantasie" in der Fassung vom  04.07.2019

1. Änderung des Bebauungsplanes "Buchheim  Museum der Phantasie", Gemeinde Bernried im Regelverfahren 

Die Gemeinde Bernried erlässt aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 9, und 10 Baugesetzbuch (BauGB ), der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke (BauNVO),  der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO ) und 
der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie  über die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung) -  jeweils  in  
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - diese vom Architekturbüro R. Reiser, München, und Carpinus - Land-
schaftsarchitektin Digmayer, München, gefertigte 1. Bebauungsplanänderung "Buchheim Museum der Phantasie" als Satzung.

§ 1     Der Bebauungsplan "Buchheim Museum der Phantasie" der Gemeinde Bernried vom 05.05.2018 , geändert am 16.06.2019, redakt. 
          ergänzt 04.07.2019, wird im nachfolgend abgegrenzten Änderungsbereich wie folgt geändert:
    1.   Der bisherige Planteil wird durch den abgegrenzten Änderungsbereich ersetzt.
    2.   Die zugeordnete Ausgleichsfläche aus dem früheren Aufstellungsverfahren ist für die Eingriffe aus Nr. 1 anzupassen und grundbuch-
          rechtlich zu sichern und nachzuweisen.
    3.   Die Abstandsflächen richten sich nach der aktuellen Bayerischen Bauordnung. 
    4.   Die übrigen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Buchheim Museum der Phantasie" gelten weiter, sofern 
          durch diese  Änderung keine andere Regelung getroffen ist. 

§ 2     In Kraft treten: Nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. Satz 4 BauGB tritt die Bebauungsplanänderung mit der Bekanntmachung des 
          Satzungsbeschlusses in Kraft.

6.                                          Wasserflächen (Starnberger See; Zuständigkeitsbereich Bayer. Schlösser- und Seenverwaltung)

7.                                          vorhandene Kunstwerke und Ausstattungen in den "Freianlagen"; Lage veränderbar!

9.   Das Landesamt für Denkmalpflege weist darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht gem. 
      Art. 8 Abs. 1-2 DSchG an das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde unterliegen.

Katastergrundlage:  Digitale Flurkarte Gemeinde Bernried
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